
 

 

Mitteilung über selbstverbrauchten Strom für das Jahr ___________ zur Begrenzung des Aufschlags für 
besondere Netznutzung (bis 2024: § 19 StromNEV-Umlage)  

Unternehmensname  

Marktlokation  

Adresse Entnahmepunkt  

Den über die oben genannte Marktlokation bezogenen Strom hat unser Unternehmen vollständig selbst 
verbraucht. 

Den über die oben genannte Marktlokation bezogenen Strom hat unser Unternehmen nicht vollständig 
selbst verbraucht und teilweise an Dritte weitergeleitet. Die weitergeleiteten Strommengen wurden mess- und 
eichrechtskonform erfasst. Bitte nehmen Sie die Angaben in folgender Tabelle vor. 

Name des Dritten Weitergeleitete Strommenge (in kWh) 

  

  

  

  

 

Den über die oben genannte Marktlokation bezogenen Strom hat unser Unternehmen nicht vollständig 
selbst verbraucht. Die weitergeleiteten Strommengen wurden nicht mess- und eichrechtskonform erfasst, da 
eine mess- und eichrechtskonforme Abgrenzung nach § 46 Abs. 2 S. 2 EnFG technisch unmöglich oder mit 
unvertretbarem Aufwand verbunden ist und eine Abrechnung zum höchsten Umlagesatz wirtschaftlich 
unzumutbar ist.  

Bitte reichen Sie einen entsprechenden Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen des § 46 Abs. 2 Satz 2 
EnFG ein. Der Nachweis hat entsprechend den Vorgaben des „Leitfadens zum Messen und Schätzen bei 
EEG-Umlagepflichten“ der Bundesnetzagentur sowie den von den Übertragungsnetzbetreibern 
veröffentlichten Umsetzungshilfen Netztransparenz > Erneuerbare Energien und Umlagen > 
Abwicklungshinweise und Umsetzungshilfen > Messen und Schätzen zu erfolgen. 

 

 

Ort, Datum _______________________                              Unterschrift _____________________________       

 

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular an Stuttgart Netze GmbH: 

Per E-Mail an: Netznutzungsabrechnung-rlm@service.stuttgart-netze.de            

oder postalisch an:  

Netznutzungsabrechnung RLM 
Stuttgart Netze GmbH, c/o Netze BW GmbH 
Kurt-Schuhmacher-Str. 39 
73728 Esslingen          


